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Die Bewertung 
von Bau

grundstücken 
Die zutreffende bilanzielle Erfassung 
des Erwerbs, der Erschließung und 
der Veräußerung von Baugrund
stücken setzt voraus, dass sämtliche 
anfallenden Anschaffungs- und Her
stellungskosten sowie sämtliche Er
träge und Aufwendungen erkannt 
und verbucht werden. Dies gilt vor 
allem für die komplexen Fälle, in de
nen die Gemeinde ein unerschlosse-
nes Grundstück im Umlegungsver
fahren erwirbt, sodann erschließt und 
schließlich als Baugrundstück ver
äußert. 

Erwerb des Grundstücks 
Sofern eine Gemeinde ein Grund
stück mit dem Ziel erwirbt, es als 
Baugrundstück zu veräußern, ist das 
Grundstück im Umlaufvermögen zu 
bilanzieren. 

Wird das Grundstück im Um
legungsverfahren erworben, so ist es 
gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO mit 
seinen Anschaffungskosten zu be
werten. Diese setzen nicht zwingend 
die Zahlung eines Kaufpreises vor
aus, es kann sich vielmehr gemäß 
§ 34 Abs. 2 S. 1 GemHVO um Auf
wendungen jeglicher Art handeln, 
sofern sie dem Grundstück einzeln 
zugeordnet werden können. Die Auf
wendungen der Gemeinde für den 
Erwerb eines Grundstücks im Um
legungsverfahren bestehen haupt
sächlich in dem Buchwert des von 
ihr in das Verfahren hineingegebe
nen Grundstücks. Mögliche Wertstei
gerungen des hingegebenen Grund
stücks seit seiner Anschaffung bis 
zum Umlegungsverfahren können 
nicht berücksichtigt werden. Dies 
kann zu Differenzen zwischen dem 
so ermittelten Buchwert und dem 
Marktwert des erhaltenen Grund
stücks führen, besonders wenn ein 
hingegebenes Grundstück zum Er
öffnungsbilanzstichtag noch mit rück
indizierten Bodenrichtwerten bewer
tet worden ist. Es ist jedoch durch 
den strengen Anschaffungskosten
begriff unvermeidlich. 

GStB 
Die Kritik an dieser Anwen

dung des Anschaffungskostenprin
zips übersieht häufig die Bandbreite 
der Anschaffungskosten, die im Rah
men eines Umlegungsverfahrens ak
tiviert werden können. Hierzu ge
hören beispielsweise von der Ge
meinde gezahlte Ausgleichszahlun
gen sowie gemäß § 34 Abs. 2 S. 2 
GemHVO die Anschaffungsneben
kosten, soweit sie dem erworbenen 
Grundstück einzeln zugeordnet wer
den können, beispielsweise Notar
kosten oder die Kosten der Vermes
sung der Grundstücke. 

Erschließung des Grundstücks 
Die Erschlicßungsanlagen selbst sind 
als eigenständige Vermögensgegen
stände des Anlagevermögens zu ak
tivieren. 

Für die Baugrundstücke fallen 
nachträgliche Anschaffungskosten an, 
soweit die Grundstücke durch die 
Erschließung eine erhebliche Ver
besserung erfahren. Die Erhöhung 
des Grundstückswertes bestimmt sich 
bei der Erhebung von Erschließungs
beiträgen nach deren Verteilung. Bei 
der Berechnung der Erschließungs
beiträge werden alle an der Straße 
anliegenden Grundstücke berück
sichtigt, der Beitrag wird jedoch nur 
von den Eigentümern der nicht ge
meindeeigenen Grundstücke einge
fordert. Die auf die gemeindeeigenen 
Grundstücke entfallenden fiktiven 
Beiträge bestimmen die Werterhöhung 
des gemeindeeigenen Grundstücks. 

Die Erschließungsbeiträge sind 
gemäß § 38 Abs. 5 GemHVO als er
haltene Zuwendungen Nutzungsbe
rechtigter in einen Sonderposten ein
zustellen. Die Auflösung des Son
derpostens erfolgt über die Nut
zungsdauer der entsprechenden Er
schließungsanlagen. 

Veräußerung des erschlossenen 
Baugrundstücks 
Bei der Veräußerung des erschlosse
nen Baugrundstücks kann es zur er

folgswirksamen Buchung von Er
trag oder Aufwand kommen, wenn 
der Veräußerungserlös über oder 
unter dem Buchwert des Baugrund
stücks liegt. 

Liegt der Veräußerungserlös 
über dem bisherigen Buchwert, so 
ist der Unterschiedsbetrag als Er
trag aus der Veräußerung zu bu
chen. Hier wird gemäß dem Realisa
tionsprinzip die Differenz zwischen 
den niedrigen Anschaffungskosten 
und dem hohen Marktwert ertrags
wirksam ausgeglichen. 

Liegt der Veräußerungserlös 
dagegen unter dem Buchwert des 
Grundstücks, fällt in Höhe des Un
terschiedsbetrages ein Aufwand aus 
Abgang von Vermögensgegenstän
den an. Dies ist nicht nur wirtschaft
lich unglücklich, es ist auch gemäß 
§ 79 Abs. 1 S. 2 GemO rechtlich nur 
eingeschränkt zulässig, da Vermö
gensgegenstände in der Regel nur 
zum Verkehrswert veräußert wer
den dürfen. Ein Aufwand aus Ver
äußerung des Baugrundstücks kann 
daher grundsätzlich nur entstehen, 
wenn der Verkehrswert ebenfalls 
unter dem Buchwert liegt. 

Wenn eine solche Differenz 
schon vor der Veräußerung erkenn
bar ist, entsteht der Aufwand in Höhe 
des Unterschiedsbetrages schon zu 
diesem früheren Zeitpunkt, da das 
zur Veräußerung bestimmte Bau
grundstück dem Umlaufvermögen zu
zuordnen ist und als solches dem 
strengen Niederstwertprinzip unter
liegt. Demnach ist gemäß § 35 Abs. 5 
S. 1 GemHVO eine Abschreibung auf 
den Marktpreis des Grundstücks vor
zunehmen, wenn sich aus diesem am 
Bilanzstichtag ein niedrigerer Wert 
als aus den Anschaffungs- und Her
stellungskosten ergibt. 

Abschließend ist festzuhalten, 
dass jeder Schritt von allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Bi
lanzierung bestimmt wird, wobei et
waige Unbilligkeiten des Anschaf
fungskostenprinzips bei dem Erwerb 
des Baugrundstücks spätestens durch 
entsprechende Erträge bei seiner Ver
äußerung ausgeglichen werden. 
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